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STADT MICHELSTADT 
 
 
  
  

Michelstadt, 10.02.2022 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Michelstadt 
 

 
 
 

9. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Michelstadt 
 

am Dienstag, den 15.02.2022 um 19:30 Uhr, 
im Saal der Odenwaldhalle, Erbacher Straße 33, 64720 Michelstadt 

 
ein. 
 
 
 
 

Tagesordnung 

öffentlicher Sitzungsteil 

1. Erledigung der Angelegenheiten gemäß §§ 9 und 18 der Geschäftsordnung 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.12.2021 

3. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers 

4. Bericht der Verwaltung 

5. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Stadt 
Michelstadt für das Haushaltsjahr 2022 
 
5 a Ergebnishaushalt 2022 
5 b Finanzhaushalt 2022 
5 c Investitionsprogramm 2021 - 2025 
5 d Ergebnis- und Finanzplanung 2021 2025 
5 e Stellenplan 2022 
5 f Haushaltssatzung 2022 

6. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Schwimmbäder der Stadt Michelstadt" für das 
Wirtschaftsjahr 2022 

7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bauhof der Stadt Michelstadt" für das Wirtschaftsjahr 
2022 

8. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt 
Michelstadt" für das Wirtschaftsjahr 2022 

9. Beschluss über den Jahresabschluss der Stadt Michelstadt zum 31.12.2017 und Vorlage 
des Prüfberichtes 

10. Förderantrag Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ 
hier: Übernahme des Eigenanteils 
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11. Gigabitausbau der Odenwälder Kommunen 

12. Beitritt der Stadt Michelstadt zum Landschaftspflegeverband Odenwaldkreis e.V. 

13. Grundstücksverkauf Stadt / Eheleute Dr.Claudio und Carina Cinquemani 

14. Antrag der SPD- und ÜWG-Fraktion vom 19.01.2022: Dauerkarte der städtischen 
Schwimmbäder für aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren 

15. Antrag der CDU-Fraktion vom 02.02.2022 - Pädagogisches Konzept Kita Neubau Rudolf-
Marburg-Str. 

 
Die Sitzung findet unter erhöhten hygienischen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein Einlass wird nur 
gewährt, wenn eine Schutzmaske (OP-Maske oder FFP2-Maske) getragen wird. Diese ist während 
der Sitzung durchgehend zu tragen. 
 
Andreas Klar 
Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
 


